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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im Berichtsjahr beschloss das Parlament eine Änderung des Übereinkommens von
Espoo (Finnland) über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden
Rahmen. Nebst redaktionellen Anpassungen standen im Parlament zwei materielle
Änderungen zur Debatte. Mit der ersten Änderung soll dem zu konsultierenden
Nachbarstaat das Recht eingeräumt werden, beim Inhalt des
Umweltverträglichkeitsberichts mitzuwirken. Während diese erste Neuerung
unumstritten war, gingen die Meinungen bei der zweiten Anpassung, welche eine
Erweiterung der Liste über die der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegenden
Projekte forderte, auseinander. Im Nationalrat stellte eine äusserst starke bürgerlich-
dominierte Kommissionsminderheit den Antrag auf Nichteintreten und deren
Kommissionssprecher Knecht (svp, AG) sowie ein Sprecher der liberalen Fraktion
äusserten ihr Missfallen zu der geplanten Ausweitung der Liste. Ihr Widerstand gegen
mögliche zusätzliche Einmischungen aus dem Ausland, wie beispielsweise beim Ausbau
des Hochspannungsleitungsnetzes oder bei Projekten an den grenznahen Flugplätzen,
gründete in Bedenken zu unnötigen Verzögerungen oder gar Sistierung der
Projektvorhaben. Die Befürworterseite und Bundesrätin Leuthard zeigten sich erstaunt
über den entgegengebrachten Widerstand, da sie der Ansicht waren, es handle sich bei
der vorgelegten Anpassung um eine Lappalie. Für die eidgenössische Gesetzgebung
habe die Änderung des Übereinkommens keine weitreichenden Konsequenzen: Der
Anhang der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) müsse lediglich
um zwei Punkte erweitert werden, die meisten der erwähnten Projekte seien bereits
UVP-pflichtig. Namentlich müssten bei einer Annahme Massnahmen zur
Grundwasserentnahme respektive der künstlichen Grundwasserauffüllung sowie
Anlagen zur Herstellung von Papier und Pappe neu in den Katalog der UVP-pflichtigen
Projekte aufgenommen werden. Im Nationalrat sprach sich schliesslich eine Mehrheit
der Stimmenden für die Ablehnung des Nichteintretensantrags aus. Während die
Fraktionen der FDP und SVP geschlossen gegen Eintreten waren, äusserten sich alle
anderen Fraktionen ebenso geschlossen dafür. So wurde die Änderung in den Ständerat
geschickt, wo dem Änderungsantrag einstimmig zugestimmt wurde. In der
Herbstsession wurden die Änderungen von beiden Räten in der Schlussabstimmung
angenommen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2012
MARLÈNE GERBER

Auf eine Initiative der Schweiz und Norwegen hatte die UNO 2009 im Rahmen des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) die Schaffung eines internationalen
Übereinkommens zur Verringerung der Freisetzung von Quecksilber beschlossen. Mit
dem im Januar 2013 erteilten Mandat sollte sich eine Schweizer Delegation unter
Leitung der internationalen Abteilung des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) bei den im
Berichtsjahr stattfindenden Verhandlungen zur Konvention insbesondere für ein Verbot
neuer Minen sowie die Schliessung bestehender Minen zum Abbau des hochgiftigen
und persistenten Schwermetalls einsetzen. Darüber hinaus will die Schweiz auf ein
generelles Verbot der Verwendung von Quecksilber in Produkten und der industriellen
Produktion hin arbeiten, das nur Ausnahmen zulässt, sofern keine Alternativen
verfügbar sind. Weiter stand die eidgenössische Delegation dafür ein, Entwicklungs-
und Schwellenländer bei der Umsetzung der Konvention finanziell zu unterstützen. Im
Oktober des Berichtsjahres wurde die Konvention im japanischen Minamata
unterzeichnet. Dies zur Erinnerung an die zahlreichen Opfer, welche eine
jahrzehntelang andauernde Quecksilberkontamination, bedingt durch den von einer
Kunststofffabrik verursachten Ausstoss von grossen Mengen an organischen
Quecksilberverbindungen in eine nahe Meeresbucht, gefordert hatte. Bei der
Unterzeichnung der Minamata-Konvention durch die Regierung liess Bundesrätin
Leuthard (cvp) verlauten, man gedenke insbesondere Massnahmen im Bereich des
Goldkleinbergbaus und somit der Hauptquelle des Quecksilberausstosses, mit
CHF 7,5 Mio. zu unterstützen. Die Konvention enthält ein Verbot der Herstellung sowie
des Imports und Exports bestimmter Produkte, unter anderem quecksilberhaltige
Batterien, Fiebermesser und Glühbirnen. Neben der Schweiz verpflichteten sich auch
Norwegen und Japan zur finanziellen Unterstützung von Massnahmen in
Entwicklungsländern. Ende 2013 stand die Ratifikation des Übereinkommens durch das

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 10.10.2013
MARLÈNE GERBER
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Parlament noch aus. 2

Das Parlament bewilligte im Jahr 2015 den Rahmenkredit für die globale Umwelt 2015-
2018, der mit CHF 147,83 Mio. beinahe so hoch ausfiel wie derjenige in der
Beitragsperiode 2011-2014 (CHF 148,93 Mio.), und stimmte damit der bundesrätlichen
Botschaft zu. Wie schon die vorangegangenen Vorlagen war auch diese in den Räten
nicht ganz unumstritten. Dem erstberatenden Nationalrat lag in der Frühjahrssession
auch für die neue Beitragsperiode ein von SVP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag
auf Nichteintreten vor. Nach Ansicht der Minderheit würden die Gelder nach dem
Giesskannenprinzip verteilt. Es wäre effektiver, wenn weniger und gezieltere Projekte
unterstützt würden. Angesichts des verfassungsmässigen Auftrags (Art. 54, Abs. 2), der
zu internationalem Engagement zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
verpflichtet, und in Anbetracht der mehr oder weniger gleichbleibenden Kredithöhe
fand das Geschäft in den restlichen Fraktionen – mit Ausnahme einzelner FDP-
Vertreterinnen und -Vertreter – einhellige Unterstützung. Ähnlich lagen die Fronten in
der Kantonskammer: In der Gesamtabstimmung lehnten einzig die fünf SVP-Vertreter
die Vorlage ab. Auf etwas mehr Unterstützung bei bürgerlichen Ständerätinnen und
Ständeräten war hingegen der zuvor im Rat präsentierte Minderheitsantrag Hösli (svp,
GL) gestossen, der eine Kürzung des Kredits auf insgesamt CHF 129,09 Mio. beantragte
und von 12 der insgesamt 42 stimmenden Ratsmitgliedern gestützt wurde. Gemäss dem
Glarner Ständerat zeige die Schweiz im internationalen Vergleich bereits
überdurchschnittliches Engagement, welches aufgrund des starken Schweizer Frankens
heute finanziell noch mehr Wert habe als etwa noch vier Jahre zuvor. Bundesrätin
Leuthard korrigierte daraufhin die Aussage, die Währungsstärke sei für die
Beitragshöhe ausschlaggebend. Diese werde gemäss internationalen Vorgaben durch
das Bruttoinlandprodukt bestimmt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2015
MARLÈNE GERBER

Mit denkbar knappem Resultat entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015
nach längerer Diskussion, auf den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
"Grüne Wirtschaft" einzutreten. Auch der grossen Kammer lag ein
Nichteintretensantrag ihrer Kommissionsmehrheit vor; eine starke Minderheit der
UREK-NR bestehend aus Mitgliedern der Fraktionen der SP, Grünen, GLP und CVP
machte sich für Eintreten stark. Die Kommissionsmehrheit, vertreten durch Guy
Parmelin (svp, VD) und Peter Schilliger (fdp, LU), erachtete sowohl den indirekten
Gegenvorschlag als auch das Volksanliegen aufgrund bereits bestehender Massnahmen
– namentlich erwähnt wurde der Masterplan Cleantech, die Biodiversitätsstrategie, die
Agrarpolitik 2014-2017 und die Energiestrategie 2050 – als überflüssig und den
"Interventionismus" des Bundes auch in der entschlackten Version des Ständerats als zu
weit gehend. Der ständerätliche Entwurf verfolgte in erster Linie noch zwei
Zielsetzungen, nämlich ein verstärktes Recycling sowie den effizienteren Einsatz von
kritischen Rohstoffen. Andere Bestimmungen, etwa diejenigen betreffend die Pflicht
zur Information der Käufer über die Umweltauswirkungen der erworbenen Produkte
(sog. Produktumweltinformation) oder eine Bewilligungspflicht für Abfallanlagen, waren
vom Ständerat im Vorjahr bereits aus der Vorlage gestrichen worden. Der so
vorliegende Entwurf setzte in erster Linie auf weiche Massnahmen wie die
Bereitstellung von Informationen. Ferner wollte ein Subsidiaritätsprinzip im Bereich des
Inverkehrbringens von Rohstoffen und Produkten freiwilligen Vereinbarungen der
Wirtschaft Vorrang über staatliche Reglementierungen geben. 
Minderheitssprecher Müller-Altermatt (cvp, SO) hingegen lobte die ständerätliche
Arbeit; es sei der Kantonskammer gelungen, einen Entwurf zu präsentieren, der im
Sinne der Wirtschaft und nicht bürokratisch sei. Durch Erläuterung der
Importbestimmungen für ausländisches Holz machte der CVP-Nationalrat darauf
aufmerksam, dass die Schweiz in der Umweltpolitik nicht in jedem Bereich eine
Vorreiterrolle einnehme: Im Gegensatz zur EU bestünde in der Schweiz keine
Gesetzesgrundlage für ein Importverbot von illegalem Holz. 
Unter Berufung auf diverse Quellen stützte auch die Umweltministerin die Meinung,
dass das 30-jährige Umweltschutzgesetz modernisiert werden müsse; der
einzuführende Begriff der Ressourceneffizienz rechtfertige eine Revision nicht nur aus
ökologischen, sondern auch aus ökonomischen Gründen. Tatsächlich wussten die
Kommissionsminderheit und der Bundesrat gewisse Akteure aus der Wirtschaft hinter
sich – neben den Grossverteilern Coop und Migros unterstützte etwa auch die direkt
betroffene Holzwirtschaft den indirekten Gegenvorschlag. Starker Gegenwind erfuhr
das Revisionsvorhaben jedoch von grossen Wirtschaftsverbänden wie Economiesuisse
und Gewerbeverband. Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Rossini (sp, VS) und bei

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2015
MARLÈNE GERBER
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insgesamt sechs Enthaltungen aus der CVP/EVP- und der FDP-Fraktion beschloss der
Nationalrat schliesslich, auf die Vorlage einzutreten. Während die SP, die Grünen, die
GLP und die BDP geschlossen für Eintreten stimmten, stellten sich die SVP und die FDP
(mit Ausnahme zweier Enthaltungen) ebenso geschlossen dagegen. Das Zünglein an der
Waage spielte die CVP, deren Mitglieder sich mit knapper Mehrheit ebenfalls für
Eintreten aussprachen. 4

Aufgrund des vorangegangenen nationalrätlichen Verdikts zu Ungunsten des indirekten
Gegenvorschlags zur Grünen Wirtschaft in der Gesamtabstimmung hatte sich die
UREK-SR erneut zuerst mit der Frage zu befassen, ob sie auf die Gesetzesvorlage
eintreten wolle. Im Einklang mit bisherigen Stimmverhältnissen fiel die Empfehlung der
ständerätlichen Kommission äusserst knapp aus. Mit Stichentscheid des
Kommissionspräsidenten Bischofberger (cvp, AI) empfahl die Mehrheit der Kommission,
nicht auf das Geschäft einzutreten. Ausschlaggebend für diesen Entscheid war nicht
nur die Ansicht der Mehrheit, dass die Schweiz in der Umweltpolitik bereits führend sei
und es keiner weiteren Regelungen bedürfe, sondern darüber hinaus auch die
Überzeugung, dass der – gemäss UREK-SR – austarierte eigene Entwurf im Nationalrat
keine Chance gehabt habe und die nationalrätliche Fassung gar weniger weit gehe als
die geltenden Bestimmungen. Letztere Argumentation stützte auch Bundesrätin
Leuthard: Wenn die ständerätliche Lösung nicht obsiege, sei es ihr auch lieber, wenn es
gar keine neuen Bestimmungen gebe. Nichtsdestotrotz mahnte sie in einem längeren
Plädoyer davor, sich auf bestehenden Errungenschaften auszuruhen und in Untätigkeit
zu verharren – als Beispiel nannte die Bundesrätin etwa die im internationalen
Vergleich zwar hohe Recyclingquote in der Schweiz, die aber von einer ebenfalls
vergleichsweise hohen Abfallmenge begleitet würde, die reduziert werden könnte. Mit
25 zu 17 Stimmen folgte der Ständerat der Kommissionsmehrheit und besiegelte das
Schicksal des indirekten Gegenvorschlags, indem er nicht erneut auf die Vorlage eintrat.
Enttäuscht zeigten sich neben den Initianten des Anliegens auch die
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, der auch die Grossverteiler Migros und
Coop angehören. Sie hätten den vom Ständerat präsentierten "gutschweizerischen
Kompromiss" begrüsst. Mit seinem Entscheid begründete das Parlament auch das
weitere Los der Volksinitiative der Grünen, die nun definitiv dem Volk vorgelegt wird.
Das Vorliegen eines austarierten indirekten Gegenvorschlags hätte die Grüne Partei
gegebenenfalls dazu bewegen können, ihr Anliegen zurückzuziehen. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2015
MARLÈNE GERBER

Das Verdikt zur Volksinitiative "Grüne Wirtschaft" fiel an der Abstimmung vom 25.
September 2015 schliesslich deutlicher aus als die Trendumfragen 10 Tage vor der
Abstimmung hatten vermuten lassen. Nur gerade 36,4% der Stimmenden legten an der
Urne ein Ja ein und auf mehrheitliche Zustimmung stiess die Volksinitiative der Grünen
lediglich im Kanton Genf (51,9%). Im interkantonalen Vergleich zeigte sich, dass das
Anliegen in der Westschweiz und im Tessin sowie im Stadtkanton Basel auf leicht
stärkeren Zuspruch stiess als in den deutschsprachigen Kantone, obschon letztere
tendenziell umweltfreundlicher stimmen als die lateinische Schweiz. Mit
Zustimmungsraten zur grünen Initiative um ein Fünftel bis zu einem Viertel in einigen
ländlichen Kantonen der Deutschschweiz – namentlich Appenzell Innerrhoden,
Nidwalden, Obwalden und Uri – war davon jedoch nicht mehr viel zu merken. 
Zufrieden zeigte sich das bürgerliche Gegenkomitee: Die Stimmbürgerschaft hätte sich
nicht von „sympathisch klingenden Initiativnamen und den immer kurioser werdenden
leeren Versprechungen der Initianten täuschen lassen" (NZZ, 26.9.). Auf der anderen
Seite liess man verlauten, man habe die „Angstkampagne", in der die Gegner ihre
„Unverfrohrenheit" durch die Verbreitung „faktenfreie[r] Behauptungen" demonstriert
hätten, unterschätzt (SGT, 26.9.). Nichtsdestotrotz gab man sich sowohl bei den
Befürwortern als auch von Seiten des Bundesrates überzeugt, dass dies erst der
Startschuss zur Diskussion von Massnahmen zur Förderung der Grünen Wirtschaft
gewesen sei. Immerhin hätte im Vergleich zum Wähleranteil der Grünen Partei ein
deutlich höherer Prozentsatz der Initiative zugestimmt, trösteten sich Vertreterinnen
und Vertreter der Grünen. Eine ressourcenschonende Wirtschaft werde aktuell auch
mit der Energiestrategie 2050, die zu jenem Zeitpunkt dem Parlament zur
Schlussabstimmung vorlag, angestrebt, liess Bundesrätin Leuthard verlauten. SVP und
FDP hingegen interpretierten das Abstimmungsresultat als grundsätzliche Ablehnung
staatlicher Eingriffe zum Wohle einer ökologischen Wirtschaft und forderten aus
diesem Grund etwas lauter als auch schon die Beendigung des 2013 vom Bundesrat
verabschiedeten "Aktionsplans Grüne Wirtschaft". 

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.09.2016
MARLÈNE GERBER
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Abstimmung vom 25. September 2016

Beteiligung: 43,0%
Ja: 819'770 (36,4%) / 1 Stand
Nein: 1'430'273 (63,6%) / 19 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SP, GPS, GLP, EVP; VCS, SKS, Swisscleantech. 
– Nein: SVP, FDP CVP(2*), BDP(1*); Economiesuisse, SGV, SBV, HEV.
* Anzahl abweichende Kantonalsektionen in Klammern 6

1) BBl, 2012, S. 1777 ff., 1789, 1791 ff. und 8257, AB NR, 2012, S. 1041 ff., 1818, AB SR, 2012, S. 648 f. und 935.
2) Medienmitteilung BR, BAFU und EDI vom 9.1.13; Medienmitteilung UVEK und BAFU vom 16.1. und 10.10.13; Medienmitteilung
UVEK vom 19.1.13; NZZ, 10.1. und 21.1.13.
3) AB NR, 2015, S. 622 ff.; AB SR, 2015, S. 394 ff.
4) AB NR, 2015, S. 1249 ff.; BaZ, 25.2.15; NZZ, 30.3.15; BaZ, 11.4.15; NZZ, 20.5.15; AZ, BaZ, Lib, NZZ, SGT, TG, 19.6.15
5) AB SR, 2015, S. 1161 ff.; Lib, NZZ, SGT, 4.12.15
6) BBl, 2017, S. 371 ff.; NZZ, 24.9.16; NZZ, SGT, TA, TG, 26.9.16; TG, 27.9.16
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